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(2) Solange die Untersagung wirksam ist, darf der 
Verurteilte den Beruf, das Gewerbe oder den Ge
werbezweig auch nicht für einen anderen ausüben oder 
durch eine von seinen Weisungen abhängige Person 
für sich ausüben lassen.

(3) § 32 Abs. 1, 2 gilt entsprechend. Wird die Voll
streckung der Freiheitsstrafe oder einer neben der 
Strafe erkannten, mit Freiheitsentziehung verbunde
nen Maßregel der Sicherung und Besserung bedingt 
ausgesetzt, so wird die Probezeit auf die Frist ange
rechnet.

(4) Das Gericht kann die Untersagung der Berufs
ausübung wieder aufheben, wenn der Zweck der Maß
regel ihre Fortdauer nicht mehr erforderlich erschei
nen läßt. Die Aufhebung ist frühestens zulässig, nach
dem die Maßregel ein Jahr gedauert hat. Sie gilt nur 
als bedingte Aussetzung der Untersagung und kann 
bis zum Ablauf der im Urteil für ihre Dauer festge
setzten Zeit widerrufen werden; die Dauer der Unter
sagung darf auch im Falle des Widerrufs insgesamt die 
im Urteil für ihre Dauer festgesetzte Zeit nicht über
schreiten.

§ 42m
(1) Wird jemand wegen einer mit Strafe bedrohten 

Handlung, die er bei oder im Zusammenhang mit 
dem Führen eines Kraftfahrzeugs oder unter Verlet
zung der Pflichten eines Kraftfahrzeugführers be
gangen hat, verurteilt oder nur deshalb nicht verur
teilt, weil seine Zurechnungsunfähigkeit erwiesen oder 
nicht auszuschließen ist, so entzieht ihm das Gericht 
die Fahrerlaubnis, wenn sich aus der Tat ergibt, daß 
er zum Führen von Kraftfahrzeugen ungeeignet ist. 
Einer weiteren Prüfung nach § 42a Abs. 2 bedarf es 
nicht.

(2) Ist die mit Strafe bedrohte Handlung in den 
Fällen des Absatzes 1 ein Vergehen

1. der Gefährdung des Straßenverkehrs (§ 315c),
2. der Trunkenheit im Verkehr (§ 316),
3. der Verkehrsflucht (§ 142), obwohl der Täter 

weiß oder wissen kann, daß bei dem Unfall ein 
Mensch getötet oder nicht unerheblich verletzt wor
den oder an fremden Sachen bedeutender Schaden 
entstanden ist, oder

(3) Das Tätigkeitsverbot bewirkt, daß der Verur
teilte die im Urteil bezeichnete Berufs- oder andere 
Erwerbstätigkeit für die festgesetzte Dauer nicht aus
üben darf. Er darf sie auch nicht für einen anderen 
ausüben oder durch einen anderen für sich ausüben 
lassen.

(4) Bei schwerwiegenden Verstößen gegen das Tä
tigkeitsverbot erfolgt eine Bestrafung nach § 238. 
Wurde das Tätigkeitsverbot zusätzlich zu einer Ver
urteilung auf Bewährung ausgesprochen und handelt 
der Verurteilte diesem hartnäckig zuwider, kann die 
im Urteil angedrohte Freiheitsstrafe vollzogen wer
den.

(6) Die Dauer des Tätigkeitsverbots kann durch Be
schluß des Gerichts verkürzt werden, wenn sein Zweck 
erreicht ist und der Verurteilte erhebliche Fortschritte 
in seiner Entwicklung gemacht hat.

§54
Entzug der Fahrerlaubnis

(1) Der Entzug der Fahrerlaubnis kann durch das 
Gericht zusätzlich zu einer Strafe ausgesprochen wer
den, wenn der Täter als Führer eines Kraftfahrzeuges 
eine Straftat begangen hat und es deshalb erforder
lich ist, daß er zeitweilig von der Führung von Kraft
fahrzeugen ausgeschlossen wird.


